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Wettspielordnung / Ständige Rahmenausschreibung 

Wenn in den jeweils aushängenden aktuellen Ausschreibungen nichts Anderes vermerkt ist, gelten 
die nachfolgenden Platzregeln und Bedingungen ergänzend auf allen Plätzen im Jura Golf Park. 

 
Wettspielleitung: Die Wettspielleitung wird auf der jeweiligen Ausschreibung bzw. tagesaktuell bekannt 

gegeben. Der diensthabende Marshall ist bei von der Jura Golf Park GmbH 
ausgerichteten Turnieren jeweils automatisch Mitglied der Wettspielleitung. 

  

Vorgabenwirksamkeit:  Wettspiele nach DGV-Spielbedingungen (Abs. 4) sind grundsätzlich vorgabenwirksam. 
In der Zeit vom 01. November bis 30. April sind vorgabenwirksame Bedingungen auch 
mit „Besserlegen“ gegeben.  
 

Spielmodus:  Golf-Carts sind grundsätzlich erlaubt (Ausnahme: Jura Golfakademie), es sei denn, die 
Witterungs- bzw. Bodenverhältnisse lassen den Gebrauch nicht zu. Es besteht daher 
von Seiten der Spieler/innen kein zwingendes Anrecht auf Nutzung eines Golfcarts.  

 

Spielbedingungen:  Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) des 
Deutschen Golf Verbandes (DGV) und den geltenden Platzregeln. 
Das Wettspiel wird auf der Grundlage des DGV-Vorgabensystems ausgerichtet. 
Einsichtnahme in diese Unterlagen ist im jeweiligen Sekretariat möglich. 
Der Gebrauch von Entfernungsmessern ist erlaubt (Regel 14-3, siehe auch Platzregeln).  
 

Abspielzeit: Trifft ein(e) Spieler(in) spielbereit innerhalb von 5 Minuten nach seiner (ihrer) 
Abspielzeit am Startort ein, so wird im Lochspiel die Strafe „Lochverlust“, im Zählspiel 
„2 Strafschläge“ für das erste zu spielende Loch verhängt. Verstreichen auch diese 5 
Minuten, erfolgt die Disqualifikation. Es gelten jeweils die Uhren am ersten Abschlag. 

   

Softspikes: Es sind ausschließlich Softspikes auf allen Plätzen im Jura Golf Park erlaubt! 
 

Wettspielende: Wettspiele sind grundsätzlich mit Abschluss der Preisverteilung beendet (Regel 34). 
Eine ggf. vorher aushängende Liste der Lochergebnisse dient dazu, den Teilnehmern 
eine Überprüfung der Eingabe ihrer Ergebnisse zu ermöglichen. Eine solche Liste ist 
immer „vorläufig“, das Wettspiel wird dadurch nicht beendet. 

 

Änderungsvorbehalt: Die Spielleitung hat in begründeten Fällen bis zum 1. Start das Recht, die Platzregeln 
abzuändern, die Startzeiten neu festzusetzen oder abzuändern sowie die 
Ausschreibungsbedingungen abzuändern oder zusätzliche Bedingungen 
herauszugeben.  

 

Besondere Hinweise:  Ein Teilnehmer kann nur einen Preis pro Wettspiel gewinnen (Doppelpreisausschluss), 
ausgenommen davon sind Sonderpreise. 

 Grundsätzlich gilt Brutto vor Netto. Bei gleichen Ergebnissen wird nach der gängigen 
Regelung des DGV verfahren („Kartenstechen“ Schwerste/Leichteste 9, 6, 3, 1).  
 

Preise werden bei bestimmten Turnieren nur an Anwesende ausgehändigt, 
Fernbleiben führt dann zum Verfall des Preises zugunsten des Nächstplatzierten. Die 
jeweilige Regelung wird in der Ausschreibung bekannt gegeben. 
 
 

Gleichzeitig mit dem Eintrag in die Startliste erklären sich alle Teilnehmer mit der Weitergabe Ihrer Adressen an 
den Veranstalter oder Sponsor sowie der Veröffentlichung der Start- und Ergebnislisten im Intranet des DGV 
bzw. auf den Seiten der Clubs oder der Jura Golf Park GmbH (www.juragolf.de) einverstanden, dies gilt auch 

für Bilder, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Turnier entstehen. 

http://www.juragolf.de/

